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Auslandsförderung für
Studierende der TU Graz

Die Universitätsvertretung der Hochschülerschaft an der TU Graz (HTU) hat in ihrer Sitzung vom 20. Jänner
2000 auf Antrag des stellvertretenden Vorsitzenden Kurt Hänsler einstimmig beschlossen, ein Förderungspro
gramm für die Studierenden der TU Graz zu initiieren, welche einen Teil ihrer Studienzeit im Ausland ver
bringen möchten. Nachfolgend findest Du den genauen Wortlaut der Förderung. Weitere Auskünfte erhältst
Du beim Referat für Internationales der HTU.

Präambel
Die Hochschülerschaft an derTechni
schen Universität Graz, als integrier
ter und integrierenderTeil des Lebens
und Studierens an der TU Graz, sieht
im Kontext des Lebens in einem in
temationalen Umfeld Auslandsaufent
halte ihrer Mitglieder als sehr wichtig
und wertvoll an und ist zum Schluß
gekommen, diese zu fördem.

Ziel und Zweck
§1. Zum Zwecke der Förderung der
studentischen Mobilität und mit dem
Ziel der Vermeidung von sozial- und
universitätsrechtlichen Härtefällen
durch Nichtrückmeldung während ei
nes Auslandsaufenthaltes, sowie zur
Kontaktaufnahme mit Studierenden,
entschließt sich die Universitätsver
tretung der Hochschülerschaft an der
Technischen Universität Graz zur fi
nanziellen Unterstützung von Studie
renden, die einen Teil ihres Studiums
im Ausland verbringen.

Förderungswürdige Bewerber
§2. Förderungswürdig sind alle or
dentlichen Studierenden der Diplom
studien der Technischen Universität
Graz, die noch kein Studium abge-

schlossen haben, mindestens zwei
Semester an der Technischen Uni
versität Graz zugelassen waren, und
zu Studienzwecken mindestens 90
Tage lang Österreich verlassen.

Bewerbung um Förderung
§3.(1) Die Bewerbung um die Förde
rung erfolgt formlos unter Nachweis
der Förderungswürdigkeit.
(2) Die Förderungswürdigkeit kann
insbesondere durch Vorweisen eines
Zusageschreibens für den Auslands
aufenthalt durch die Technische Uni
versität Graz festgestellt werden.

Gesamthöhe der Förder\.ng
§4. Die Gesamthöhe der durch die
Hochschülerschaft an der Techni
schen Universität Graz auszuzahlen
den Beträge ist durch die dafür im
jeweiligen Budget vorgesehenen Mit
tel beschränkt. Nachtragsbeschlüs
se sind möglich.

Höhe der einzelnen Förderung
§5. Die Förderungshöhe ist gleich
dem Studierendenbeitrag der Öster
reichischen Hochschülerschaft eines
Semesters zuzüglich des durch die
Bundesvertretung der Österreichi-

schen Hochschülerschaft nach §29
Abs. 6 des Hochschülerschaftsgeset
zes festgelegten Betrages für die Stu
dierendenversicherung.

Auszahlung der Förderung
§6. Die Auszahlung der Förderung
e!folgt bei Förderungswürdigkeit im
Wege der Abgabe des Zahlscheines
für die Rückmeldung durch den För
derungswerber an die Hochschüler
schaft an der Technischen Universi
tät Graz und Durchführung der Über
weisung durch dieselbe.

Pflichten des Förderungswerbers
§7.(1) Tritt der Förderungswerber sein
Auslandsstudium nicht an, so ist er
von sich aus verpflichtet, die Gesamt
summe der Förderung rückzuerstat
ten.
(2) Dem Förderungswerber wird na
hegelegt, in seinem für die Abteilung
für wissenschaftliche Auslandsbezie
hungen der Technischen Universität
Graz zu verfassenden Bericht über
seinen Auslandsaufenthalt insbeson
dere auf für das Alltagsleben von aus
ländischen Studierenden am auslän
dischen Studienort wichtige Tatsa
chen und Formalitäten einzugehen.
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